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Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289 a HGB 

 

1. Erklärung gemäß § 161 des Aktiengesetzes 

Gemäß § 161 AktG haben Vorstand und Aufsichtsrat am 14. April 2010 die folgende 
Erklärung abgegeben: 

Entsprechenserklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der co.don® 
Aktiengesellschaft, Teltow gemäß § 161 AktG 

 
Nach § 161 AktG sind Vorstand und Aufsichtsrat börsennotierter Gesellschaften verpflichtet, 
jährlich zu erklären, dass den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex 
entsprochen wurde und wird oder welche Empfehlungen nicht angewendet wurden und 
werden. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat der co.don® AG erklären, dass die co.don® AG den Empfehlungen 
der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der Fassung vom 
18. Juni 2009  mit Ausnahme der nachfolgend aufgeführten Abweichungen entsprechen wird. 
Die Nummer der jeweiligen Überschrift entspricht der Nummer der Bestimmung des 
Deutschen Corporate Governance Kodex, von der abgewichen wurde oder wird. 
 
 
Zu 3.8 Selbstbehalt in der D&O-Versicherung für Unternehmensleiter 
Die co.don® AG hat zwei Vermögenschaden-Haftpflichtversicherungen für 
Unternehmensleiter (D&O-Versicherung) abgeschlossen. Beide Versicherungen sehen 
gegenwärtig keinen Selbstbehalt für Vorstandsmitglieder und Aufsichtsratsmitglieder vor, da 
sie noch vor Inkrafttreten des Gesetzes zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung 
abgeschlossen wurden. Die Gesellschaft beabsichtigt zum 1. Juli 2010 die Anpassung der 
Verträge an § 93 (2) AktG zu vereinbaren. Hinsichtlich der Mitglieder des Aufsichtsrats der 
co.don® AG soll auch zukünftig kein Selbstbehalt vorgesehen werden. Vorstand und 
Aufsichtsrat der Gesellschaft sind der Auffassung, dass die Aufsichtsratsmitglieder auch ohne 
einen Selbstbehalt ihre Aufgaben verantwortungsbewusst wahrnehmen werden. 
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Zu 4.2.3 Begrenzungsmöglichkeit für außerordentliche, nicht vorhergesehene Entwicklungen 
von variablen Vergütungskomponenten mit langfristiger Anreizwirkung und Risikocharakter 
 Als variable Vergütungskomponenten mit langfristiger Anreizwirkung und Risikocharakter hat 
die Gesellschaft den Vorstandsmitgliedern Aktienoptionen gewährt. Dabei ist für 
außerordentliche, nicht vorhergesehene Entwicklungen keine Begrenzungsmöglichkeit (Cap) 
vorgesehen, da die Wertentwicklung der Aktienoptionen theoretisch unbegrenzt ist. Da eine 
hohe Wertsteigerung der co.don® - Aktie auch im Interesse der Aktionäre liegt, sieht der 
Aufsichtsrat keine Notwendigkeit, den Anreiz für die Vorstandsmitglieder zu begrenzen, auf 
eine Wertsteigerung hinzuarbeiten. Da Vorstandsmitglieder das Risiko tragen, dass der Wert 
ihrer Optionen durch außerordentliche, nicht vorhergesehene Entwicklungen sinkt, erscheint 
es auch nicht unangemessen, dass sie auf der anderen Seite die Chance haben, an einer 
außerordentlichen, nicht vorhergesehenen Steigerung des Aktienkurses ohne Begrenzung 
teilzuhaben. 
 
Der Anstellungsvertrag mit einem Vorstandsmitglied sieht eine variable Vergütung für den 
Fall vor, dass ein bisher nicht an der Gesellschaft beteiligter Investor unmittelbar oder 
mittelbar (durch Zurechnung gemäß § 30 Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz - 
„WpÜG“) mindestens 30 % der Stimmrechte der Gesellschaft erwirbt, der Kontrollerwerb 
nach Ansicht des Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft liegt und Tätigkeiten des 
Vorstandsmitglieds (zum Beispiel signifikante Umsatzsteigerungen) Ursache für den 
Kontrollerwerb sind. Die Höhe dieser variablen Vergütung hängt von der Höhe des 
Kaufpreises pro co.don® -Aktie ab, den der Investor allen übrigen Aktionären in einem Pflicht- 
oder Übernahmeangebot nach dem WpÜG für den Erwerb ihrer Aktien anbietet und der Zahl 
der co.don® -Aktien, die im Zeitpunkt der Veröffentlichung des Angebots nicht von dem 
Investor oder ihm nach den Vorschriften des WpÜG zuzurechnenden Dritten gehalten 
werden. Eine Begrenzungsmöglichkeit einer solchen variablen Vergütung ist nicht 
vorgesehen, um die Anreizwirkung für den im Interesse der co.don® AG gewünschten Erfolg, 
einen Investor zu gewinnen, zu stärken. 
 
 
5.1.2. Altersgrenze für Vorstandsmitglieder 
Eine starre Altersgrenze für Vorstandsmitglieder halten Aufsichtsrat und Vorstand nicht für 
erforderlich. Die Möglichkeit, die Bestellungsdauer und die Laufzeit der Anstellungsverträge 
zu begrenzen, genügt, um der im höheren Lebensalter zu erwartenden abnehmenden 
Leistungsfähigkeit von Vorstandsmitgliedern flexibel Rechnung zu tragen. 
 
 
5.3. Bildung von Ausschüssen 
Da der Aufsichtsrat der co.don® AG aus drei Mitgliedern besteht, ist das Organ so klein, dass 
ein Effizienzgewinn aus der Bildung von Ausschüssen nicht zu erwarten ist. 
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5.4.6. Erfolgsorientierte Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats 
Die Satzung sieht ausschließlich eine feste Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats vor. 
Vorstand und Aufsichtsrat haben der Hauptversammlung bisher nicht vorgeschlagen, eine 
erfolgsorientierte Vergütung einzuführen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass eine 
erfolgsorientierte Vergütung den Aufsichtsrat dazu verleiten könnte, bei der Überwachung der 
Leitung des Unternehmens durch den Vorstand in der Abwägung von Chancen und Risiken 
für das Unternehmen letztere nicht hinreichend zu gewichten. 
 
Seit der letzten Entsprechenserklärung vom April 2009, die sich auf den Deutschen 
Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 6. Juni 2008 bezog, hat die co.don® AG 
sämtlichen Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance 
Kodex“in der damals geltenden Fassung entsprochen, jedoch mit Ausnahme der vorstehend 
ausgeführten Abweichungen und der Empfehlung in Nr. 6.6 des Deutschen Corporate 
Governance Kodex. In dem Corporate Governance Bericht für das Geschäftsjahr 2009 wird 
erstmals der Besitz von Aktien der Gesellschaft von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern 
gemäß der Empfehlung in Nr. 6.6 des Deutschen Corporate Governance Kodex angegeben. 
 
Teltow, 14. April 2010  
 
Dr. Gert Weidl   Dr. Andreas Baltrusch  Dipl.-Ing. Vilma Siodla 
Aufsichtsratsvorsitzender  Vorstandsvorsitzender Vorstandsmitglied co.don AG 
co.don®  AG   co.don®  AG   co.don®  AG 

 

Frühere, nicht mehr aktuelle Entsprechenserklärungen finden Sie auf der Internetseite der 
co.don® AG unter http://www.codon.de/ir/corporate-governance.html   

2. Praktiken der Unternehmensführung 

Über die gesetzlichen Anforderungen hinaus werden von der co.don® AG keine besonderen 
Unternehmenspraktiken angewandt. 

3.  Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat  

Die Unternehmensführung der co.don® AG als börsennotierte deutsche Aktiengesellschaft 
richtet sich nach dem Aktiengesetz und den Vorgaben des Deutschen Corporate Governance 
Kodex in seiner jeweils aktuellen Fassung, soweit nicht wie in der jeweiligen 
Entsprechenserklärung angegeben im Einzelfall bestimmte Empfehlungen des Deutschen 
Corporate Governance Kodex nicht angewendet werden. Nach den Bestimmungen des 
Aktiengesetzes unterliegt die co.don® AG dem sog. „dualen Führungssystem“. 

http://www.codon.de/ir/corporate-governance.html
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Kennzeichnend hierfür ist, dass der Vorstand als Leitungsorgan und der Aufsichtsrat als 
Überwachungsorgan personell getrennt sind. Beide Organe arbeiten dabei im 
Unternehmensinteresse eng zusammen.  

Der Vorstand leitet das Unternehmen in eigener Verantwortung. Dabei gilt der Grundsatz der 
Gesamtverantwortung. Das heißt, dass die Mitglieder des Vorstands gemeinsam die 
Verantwortung für die gesamte Geschäftsführung tragen. Sie entwickeln die 
Unternehmensstrategie und sorgen in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat für deren 
Umsetzung. In der Geschäftsordnung des Vorstands sind die Grundsätze der 
Zusammenarbeit des Vorstands geregelt. Der Vorstand der co.don® AG besteht derzeit aus 
zwei Mitgliedern.  Die Geschäftsordnung der co.don® AG enthält einen Katalog von 
Geschäften und Maßnahmen, für die der Vorstand der Zustimmung des Aufsichtsrats bedarf. 

Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle für die 
co.don® AG wesentlichen Aspekte der Geschäftsentwicklung, bedeutende Geschäftsvorfälle 
sowie die aktuelle Ertragssituation einschließlich der Risikolage und des 
Risikomanagements. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von früher aufgestellten 
Planungen und Zielen werden ausführlich erläutert und begründet.   

Der Aufsichtsrat berät den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens und überwacht 
seine Tätigkeit. Er bestellt und entlässt die Mitglieder des Vorstands, beschließt das 
Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder und vereinbart mit den Vorstandsmitgliedern 
deren Vergütung fest. Er wird in alle Entscheidungen eingebunden, die für die co.don® AG 
von grundlegender Bedeutung sind. Der Aufsichtsrat der co.don® AG besteht aus drei 
Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Der Aufsichtsrat hat keine 
Ausschüsse gebildet. Weitere Einzelheiten zur konkreten Arbeit des Aufsichtsrats können 
dem aktuellen Bericht des Aufsichtsrats entnommen werden.  

Teltow, im am 14. April 2010 

co.don® AG 

Der Vorstand 
 
 

http://www.rwe.com/web/cms/mediablob/de/373006/data/372968/10528/rwe/investor-relations/corporate-governance/erklaerung-zur-unternehmensfuehrung-289-a-hgb/de-vorstand-download.pdf
http://www.rwe.com/web/cms/de/109918/rwe/investor-relations/corporate-governance/aufsichtsrat/
http://www.rwe.com/web/cms/mediablob/de/373010/data/372968/60546/rwe/investor-relations/corporate-governance/erklaerung-zur-unternehmensfuehrung-289-a-hgb/Bericht-des-Aufsichtsrats-2009.pdf
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